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6.1 Einordnung der Anlage gemäß Störfallverordnung 

Der Betriebsbereich der Kraftwerksanlagen der STE fällt aufgrund der dort gehandhabten Stoffe 
und deren Mengen auch nach Umsetzung der hier beantragten Maßnahmen weiterhin nicht in 
den Anwendungsbereich der 12. BImSchV. 

Folgende der im Betriebsbereich der Kraftwerksanlagen der STE gehandhabten Stoffe werden im 
Anhang 1 der 12. BImSchV aufgeführt: 

 Kleinstmengen an Schmieröl 

 Kleinmengen an Biozid 

 Kleinmengen an Gasflaschen für Acetylen, Sauerstoff und Wasserstoff 

 Heizöl EL (Lagermenge und Systeminhaltsmengen) 

 Erdgas (Systeminhaltsmengen) 

Neben den vorstehenden Stoffen gibt es noch Kleinstmengen (im kg-Bereich) an Laborschemika-
lien, Lacken und Farben. Aufgrund der geringen Mengen liegen sie deutlich unterhalb von 2 % 
der relvanten Mengenschwellen und sind somit gemäß Ziffer 4 des Anhang I der 12. BImSchV bei 
der Berechnung des Stoff-Quotienten nicht zu berücksichtigen. 

Auf Basis der gehandhabten Mengen an zu berücksichtigenden Stoffen ergeben sich gemäß 
Spalte 4 (untere Klasse) bzw. Spalte 5 (obere Klasse) des Anhangs 1 der 12. BImSchV folgende 
Stoff-Quotienten. 

 Stoff-Quotient gemäß Spalte 4 (untere Klasse):  0,24 

 Stoff-Quotient gemäß Spalte 5 (obere Klasse):  0,03 

Somit liegen beide Stoff-Quotienten deutlich unter 1, und der Betriebsbereich der Kraftwerksanla-
gen der STE fällt nicht unter den Anwendungsbereich der 12. BImSchV. 

Alle weiteren gehandhabten Stoffe wie 

 Dosierstoff Ammoniaklösung,  
Hinweis: Die 12. BImSchV kennt unter Ziffer 2.5 nur wasserfreies Amoniak; demnach unterliegt eine wässe-
rige Ammoniaklösung nicht dem Stoffregister der 12. BImSchV. 

 Kalkhydrat oder Natriumhydrogencarbonat,  

 Schmierstoffe,  

 Natronlauge, 

 Frostschutzmittel im Kühlkreislauf, 

 Salzsäure,  

 Aschen aus der Verbrennung 
Hinweis: Die Filter- (AVV-Nr. 190107*) und Flugaschen (190111*)  wurden zur Festlegung einer Zuordenbar-
keit zum Stoffregister der 12. BImSchV gutachterlich bewertet (siehe Gutachten in Kapitel 17). Sie sind auf 
Basis der aktuell vorliegenden Erwartungswerte der Aschezusammensetzung als nicht relevant im Sinne der 
12. BImSchV einzustufen. 

stellen keine im Sinne der 12. BImSchV relevanten Stoffe dar und sind hier somit nicht zu betrach-
ten. 
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Eine detaillierte Aufführung der gehandhabten Mengen inkl. Zuordnung zum Stoffregister des An-
hangs 1 der 12. BImSchV können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Sicher-
heitsdatenblätter zu den gehandhabten Stoffen befinden sich in Kapitel 3.5.1.
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